
Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Telefon 089/5 51 67-18 71 · Telefax 089/5 51 67-12 12
info@lv1871.de · www.lv1871.de

Möchten Sie mehr erfahren über das Sterbegeld oder 
die LV 1871? Ihr Berater steht Ihnen gerne zur Verfügung. M
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Sterbegeld (Tarif VR0)

Versicherungssumme 1.500 Euro bis 12.500 Euro

Beitragszahlungsweise monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich

Mindestbeitrag kein Mindestbeitrag

Eintrittsalter 40 bis 90 Jahre

Versicherungsdauer lebenslang

Beitragszahlungsdauer bei Eintrittsalter bis 75 Jahre: Endalter 85 Jahre

bei Eintrittsalter ab 76 Jahre: lebenslang

abgekürzte Beitragszahlung möglich, 
mindestens 5 Jahre

Unfalltodzusatz-
versicherung

erhöhter Versicherungsschutz bei Unfalltod (während 
der Dauer der Beitragszahlung); Todesfallleistung: 
doppelte Versicherungssumme; ab dem 75. Lebensjahr 
besteht eingeschränkter Unfalltodschutz.

Keine 
Gesundheitsprüfung

Es wird keine Gesundheitsprüfung durchgeführt. 
Stattdessen greift eine Wartezeit bzw. Staffelung 
der Versicherungsleistung.

Todesfallschutz voller Versicherungsschutz nach Ablauf von 6 Monaten 
Wartezeit und einer eintrittsalterabhängigen Dauer 
der Staffelung

Wartezeit 6 Monate (Bei Tod während der Wartezeit werden 
die eingezahlten Beiträge abzüglich 100 Euro erstattet. 
Sollte die Summe der gezahlten Beiträge unter 
100 Euro liegen, ist keine Nachzahlung fällig.)

Staffelung

Eintrittsalter bis 
einschließlich 49 Jahre

Tod nach 6 Monaten: 
6/36 der Versicherungssumme 

Tod nach 7 Monaten: 
7/36 der Versicherungssumme usw.

Voller Versicherungsschutz besteht nach 3 Jahren.

Eintrittsalter von 50 bis 
einschließlich 59 Jahre

Tod nach 6 Monaten: 
6/24 der Versicherungssumme 

Tod nach 7 Monaten: 
7/24 der Versicherungssumme usw.

Voller Versicherungsschutz besteht nach 2 Jahren.

Eintrittsalter ab 60 Jahre Tod nach 6 Monaten: 
6/12 der Versicherungssumme 

Tod nach 7 Monaten: 
7/12 der Versicherungssumme usw.

Voller Versicherungsschutz besteht nach 1 Jahr.

Überschusssystem

Bonussystem Die jährlich angefallenen Überschussanteile werden zur 
Bildung einer zusätzlichen beitragsfreien Versicherungs-
summe verwendet. Die gesamte Versicherungsleistung 
setzt sich aus der Versicherungssumme, der zusätzlichen 
beitragsfreien Versicherungssumme und dem Schluss-
bonus zusammen.

Die Fakten im Überblick


